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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.03.1969 

Geschäftszahl 

1866/67 

Rechtssatz 

Ein Betrag gilt als ZUGEFLOSSEN, wenn der Empfänger die wirtschaftliche Verfügungsmacht darüber erhält. 
Dabei ist es gleichgültig, ob das Zufließen in Bargeld oder durch Gutschrift bewirkt wird. Es genügt für das 
Zufließen, daß die Verwirklichung eines Anspruches derart nahegerückt und so gesichert ist, daß dieser Umstand 
wirtschaftlich dem tatsächlichen Eingang der Leistung, auf die der Anspruch gerichtet ist, gleichzustellen ist. 


